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Tabelle: Auszug aus der Förderrichtlinie: Die Qualitätskriterien
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FÜHRUNG 

R  II F
Überreg. / regionale Verbindung

S R  I

FREIZEITALLTAG

Durchgehend befahrbar 
Verkehrssicher 
Einbindung in Netz

KRITERIEN KATEGORIEN 

Direkte Wegführung, keine Umwege
XX

X

X

XIntermodale Umsteigemöglichkeit
Querungen und Kreuzungen vermeiden
Trennprinzip
 ausschließlich Radverkehr, Radweg

X X

X komb. Geh- und Radweg, Radstreifen
Mischprinzip 
 nur „Anrainerverkehr“ 
 geringerer Kfz-Verkehr 

X
XAbseits von Lärmquellen

Landschaftlich attraktiv 
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EINRICHTUNG 
Gute Bewässerung
Frei von Hindernissen  
Befestigte, glatte Oberfäche 
Breite des Verkehrsraumes (Zweirichtung)

X X

X
X

 ≥ 4,5m (Überholmöglichkeit) 
 ≥ 3,5m (Anhänger | Anhänger)
 ≥ 2,5m (Rad | Anhänger)
Kurvenradius außerorts  

X
X

X X ≥ 22m (bis zu 30 km/h)  
 ≥ 14m (bis zu 25 km/h)  
 ≥ 8m (bis zu 20 km/h)  
Steigung

X
X X ≤ 3% 

 ≤ 6% (bis 500m)   
X ≤ 8% (bis 250m)  

X
X

X

Beleuchtung 
Infotafeln 
Attraktivierung (Mülleimer, Fußstützen,...)

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

WARTUNG 
Erhaltung
Reinigung 
Winterdienst 

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

AUSSTATTUNG 
Beschilderung 
Abstellanlagen an Zielen 
Einkehrmöglichkeiten
Rastplätze

XXServicestationen 

Auszug aus der Förderrichtlinie

Förderbare Vorhaben

• Planungen und Konzepte

• Errichtung von Gemeinde-verbindenden Radwegen

• Instandhaltung von überregionalen und regionalen Radverkehrsanlagen  
und Radrouten

• Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Förderungswürdige Aufwendungen

• Kosten für vorbereitende Untersuchungen und Planungen

• Investitionskosten für die Errichtung, Verbesserung oder Instandhaltung

Förderungsfähig sind die Investitionskosten abzüglich der Finanzierungsbeiträ-
ge der Europäischen Union, des Bundes, und Finanzierungsbeiträge durch Dritte.

Voraussetzungen

Die Landesförderung für Radinfrastruktur ist eine Anschlussförderung an den 
Bund. Dem Ansuchen um Landesförderung muss die Förderzu- oder Absage 
der Bundesförderung (KPC) beigelegt werden (nicht für Planungen und Konzepte).

• Vorhaben im Einklang mit den Zielsetzungen des Radkonzepts Tirol, den 
Prinzipien der nachhaltigen Mobilität und des Klimaschutzes sowie der 
Verkehrssicherheit.

• Grundsätzliche Einhaltung der Qualitätskriterien der Anlage 1 der u.a. 
Richtlinie hinsichtlich „Führung – Errichtung – Wartung – Ausstattung“  
(siehe Tabelle)

• Die Planung, Errichtung und Instandhaltung von Radverkehrsanlagen 
oder Radrouten hat so zu erfolgen, dass die betriebliche Erhaltung durch 
den Förderwerber sichergestellt werden kann. 
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